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§ 33a MedienG Einziehung wegen
Beeinträchtigung des Arbeit- oder

Dienstgebers
 MedienG - Mediengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Wird in einem Medium im Zusammenhang mit der Tätigkeit eines Arbeit- oder Dienstnehmers gegenüber

diesem der objektive Tatbestand der üblen Nachrede, der Beschimpfung, der Verspottung oder der Verleumdung

hergestellt oder wird er gefährlich bedroht (§ 74 Abs. 1 Z 5 StGB) und ist dieses Verhalten geeignet, die

Möglichkeiten des Arbeit- oder Dienstgebers, den Arbeit- oder Dienstnehmer einzusetzen, erheblich zu

beeinträchtigen oder das Ansehen des Arbeit- oder Dienstgebers erheblich zu schädigen, so ist dieser berechtigt,

einen Antrag auf Einziehung der zur Verbreitung bestimmten Medienstücke oder Löschung der betreffenden

Stellen der Website zu stellen. Entsprechendes gilt für ehrenamtlich Tätige und Organe einer Körperschaft. Die

Geltendmachung des Anspruchs des Arbeit- oder Dienstgebers ist nicht von der Zustimmung des Arbeit- oder

Dienstnehmers abhängig. Eine Pflicht zur gerichtlichen Geltendmachung für den Arbeit- oder Dienstgeber

bezüglich die den Arbeit- oder Dienstnehmer betreffende Persönlichkeitsrechtsverletzung insbesondere aufgrund

der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht besteht nicht.

2. (2)Der Anspruch auf Einziehung besteht im Fall der üblen Nachrede nicht, wenn ein Ausschlussgrund nach § 6

Abs. 2 Z 2 oder 4 vorliegt. § 33 Abs. 2 zweiter Satz ist anzuwenden.

3. (3)Der Arbeit- oder Dienstgeber kann die Einziehung in einem Strafverfahren bis zum Schluss der

Hauptverhandlung oder mit einem selbstständigen Antrag begehren. Für das Verfahren über einen solchen

Antrag ist § 33 Abs. 4 und 5 anzuwenden.

4. (4)Der Antrag kann auch in einem selbstständigen Verfahren gestellt werden, das über einen Antrag des

Betroffenen wegen derselben Veröffentlichung geführt wird, und umgekehrt.
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